
 
 

 



 

 

Eine erste Konzeption sei zwischenzeitlich von der Justizvollzugsanstalt Chemnitz 

erarbeitet worden. Es sei beabsichtigt, weiter an der Konzeption zu arbeiten und diese bei Bedarf fort-

zuschreiben.  

Die bisher praktizierte Abschaltung um 22:00 Uhr, die dem Schutz der Frauen 

und Kinder dienen sollte, die in der unter der Arrestabteilung befindlichen Mutter-Kind untergebracht 

seien, sei beendet worden. Es sei sichergestellt worden, dass die Arrestantinnen jederzeit das Decken-

licht im Arrestraum selbstständig betätigen können. 



Die Auffassung der Länderkommission zum Anklopfen an Arrestraumtüren vor 

Betreten des Arrestraumes als respektvolle Geste und Verhalten zur Achtung der Privat- und Intim-

sphäre werde von dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz geteilt. In der Justizvollzugsanstalt 

Chemnitz bestehe bereits seit dem Jahr 2005 eine Dienstanweisung, die das Anklopfen vor Betreten 

anordne. Die Bediensteten der Justizvollzugsanstalt Chemnitz seien hierüber nochmals belehrt worden. 

Mit der Bediensteten, die die Besuchsdelegation auf ihrem Rundgang begleitete, sei ein auswertendes, 

kritisches Gespräch geführt worden. 

 

In der neu zu errichtenden Jugendarrestabteilung, die Ende 2017 zur Verfügung 

stehen soll, würden jeweils ein Freizeit-/Arbeits- und Speiseraum eingerichtet werden. Ein Sportraum 

werde neben den Sportanlagen im Außenbereich zur Mitbenutzung zur Verfügung stehen. 

Den Empfehlungen zur Ausstattung mit Hygieneartikeln werde die Justizvoll-

zugsanstalt Chemnitz Rechnung tragen. 


